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RESOLUTION 67/18

Verabschiedet auf der 43. Plenarsitzung am 28. November 2012, ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Reso-
lutionsentwurfs A/67/L.25 und Add.1, eingebracht von: Belgien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutsch-
land, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Öster-
reich, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Ser-
bien, Slowenien, Thailand, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Staaten von
Amerika, Zypern.

67/18. Erziehung zur Demokratie

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der Charta der Vereinten Nationen, namentlich der darin verankerten Grundsätze und
Ziele, und in der Erkenntnis, dass Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie miteinander ver-
knüpft sind und sich gegenseitig verstärken und dass sie zu den universellen und unteilbaren grundlegenden
Werten und Prinzipien der Vereinten Nationen gehören,

sowie in Bekräftigung des Rechts eines jeden Menschen auf Bildung, das in der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte66, dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte67, dem
Übereinkommen über die Rechte des Kindes68, dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskri-
minierung der Frau69, dem Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen70 sowie in an-
deren einschlägigen Übereinkünften verankert ist,

unter Hinweis auf den Aktionsplan für die zweite Phase (2010-2014) des Weltprogramms für Men-
schenrechtsbildung71,

bekräftigend, dass die Demokratie ein universaler Wert ist, der auf dem frei bekundeten Willen der
Menschen, ihr politisches, wirtschaftliches, soziales und kulturelles System selbst zu bestimmen, sowie auf
ihrer uneingeschränkten Teilhabe an allen Aspekten ihres Lebens beruht72,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen73, in der die Mitgliedstaaten sich
verpflichteten, keine Mühe zu scheuen, um die Demokratie zu fördern und die Rechtsstaatlichkeit sowie die
Achtung aller international anerkannten Menschenrechte und Grundfreiheiten einschließlich des Rechts auf
Entwicklung zu stärken, und den Beschluss trafen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vollinhalt-
lich zu achten und ihr Geltung zu verschaffen, sich um den vollen Schutz und die Förderung der bürgerlichen,
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte für alle in allen Ländern zu bemühen und in al-
len Ländern die Kapazitäten zur Anwendung der Grundsätze und Verfahren der Demokratie und zur Achtung
der Menschenrechte, einschließlich der Rechte von Minderheiten, zu stärken,

anerkennend, dass Demokratien zwar gemeinsame Merkmale aufweisen, es jedoch kein einheitliches
Demokratiemodell gibt und dass Demokratie nicht einem Land oder einer Region gehört,

66 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/aemr.pdf. 
67 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 Nr. 57;
öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725.
68 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121;
LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055. 
69 Ebd., Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl.
Nr. 443/1982; AS 1999 1579.
70 Ebd., Vol. 2515, Nr. 44910. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2008 II S. 1419; öBGBl. III Nr. 155/2008. 
71 Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 53A (A/65/53/Add.1), Kap. II, Resolu-
tion 15/11.
72 Resolution 60/1, Ziff. 135.
73 Resolution 55/2.
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eingedenk der Wiener Erklärung und des Aktionsprogramms der Weltkonferenz über Menschenrech-
te74, des Weltaktionsplans für die Erziehung zu Menschenrechten und Demokratie, der vom Internationalen
Kongress über die Erziehung zu Menschenrechten und Demokratie verabschiedet wurde75, des von der Ge-
neralversammlung in ihrer Resolution 59/113 A vom 10. Dezember 2004 verkündeten Weltprogramms für
Menschenrechtsbildung und der Erklärung der Vereinten Nationen über Menschenrechtsbildung und -ausbil-
dung76,

mit Anerkennung verweisend auf die Einrichtung des Demokratiefonds der Vereinten Nationen und die
von ihm unternommenen Anstrengungen zur Förderung der Demokratieagenda der Vereinten Nationen so-
wie auf die operativen Tätigkeiten zur Unterstützung von Demokratisierungsprozessen, die vom System der
Vereinten Nationen, namentlich von der Sekretariats-Hauptabteilung Politische Angelegenheiten, dem Amt
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte und dem Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen, durchgeführt werden,

in Anerkennung der Rolle internationaler, regionaler und sonstiger zwischenstaatlicher Organisationen
bei der Unterstützung der Demokratie,

in der Erkenntnis, dass Bildung der Schlüssel dazu ist, die demokratischen Institutionen zu stärken, die
Menschenrechte zu verwirklichen und alle internationalen Entwicklungsziele, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele, zu erreichen, das menschliche Potenzial zu erschließen, die Armut zu lindern und
die Völkerverständigung zu fördern,

1. bekräftigt den grundlegenden Zusammenhang zwischen demokratischer Regierungsführung, Frie-
den, Entwicklung und der Förderung und dem Schutz aller Menschenrechte und Grundfreiheiten, die einan-
der bedingen und sich gegenseitig stärken;

2. nimmt Kenntnis von der Initiative „Bildung zuerst“, die der Generalsekretär am 26. September
2012 einleitete, insbesondere von ihrem dritten Schwerpunktbereich, der Förderung eines Weltbürgertums;

3. legt dem Generalsekretär, den Einrichtungen der Vereinten Nationen wie der Organisation der
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen,
dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und
der Einheit der Vereinten Nationen für Gleichstellung und Ermächtigung der Frauen (UN-Frauen) sowie an-
deren maßgeblichen Akteuren nahe, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um im Wege der Bildung die
Werte des Friedens, der Menschenrechte, der Demokratie, der Achtung der religiösen und kulturellen Viel-
falt und der Gerechtigkeit zu fördern;

4. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, die Demokratieerziehung zusammen mit der staats-
bürgerlichen Erziehung und der Menschenrechtserziehung in die nationalen Bildungsnormen zu integrieren
und nationale und subnationale Programme, Lehrpläne sowie schulische und außerschulische Bildungsakti-
vitäten zu entwickeln und zu stärken, deren Ziel es ist, demokratische Werte, ein demokratisches Staatswesen
und die Menschenrechte zu fördern und zu festigen, unter Berücksichtigung innovativer Ansätze und be-
währter Verfahrensweisen auf diesem Gebiet, um die Ermächtigung der Staatsbürger und ihre Teilhabe am
politischen Leben und an der Politikgestaltung auf allen Ebenen zu erleichtern;

5. bittet die Einrichtungen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen, namentlich den Demo-
kratiefonds der Vereinten Nationen, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, das Kinderhilfs-
werk der Vereinten Nationen, das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte
und die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, einschlägiges Fach-
wissen und angemessene Ressourcen für die Erarbeitung entsprechender Programme und Materialien für die
Demokratieerziehung bereitzustellen;

74 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
75 A/CONF.157/PC/42/Add.6.
76 Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 53 (A/66/53), Kap. I, Resolution 16/1, Anlage.
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6. legt den internationalen, regionalen und anderen zwischenstaatlichen Organisationen nahe, im
Rahmen ihres jeweiligen Mandats ihre bewährten Verfahrensweisen und Erfahrungen auf dem Gebiet der
Demokratieerziehung, unter anderem bei der staatsbürgerlichen Erziehung, untereinander und gegebenen-
falls mit dem System der Vereinten Nationen auszutauschen;

7. bittet den Sonderberichterstatter über das Recht auf Bildung, in enger Zusammenarbeit mit den
Mitgliedstaaten die Auffassungen der Regierungen, der Organisationen und Programme der Vereinten Natio-
nen und der Zivilgesellschaft sowie der sonstigen zuständigen Mandatsträger der Vereinten Nationen einzu-
holen, damit er in seinen nächsten Bericht an die Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten Tagung
aktuelle Informationen über die Maßnahmen der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Demokratieerziehung
aufnehmen kann;

8. beschließt, die Frage der Erziehung zur Demokratie auf ihrer neunundsechzigsten Tagung unter
dem Tagesordnungspunkt „Integrierte und koordinierte Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der
großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf da-
mit zusammenhängenden Gebieten“ weiter zu behandeln;

9. bittet die Regierungen, die Einrichtungen und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, verstärkte Anstrengungen zu unterneh-
men, um die Erziehung zur Demokratie zu fördern, und ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der beste-
henden Berichtspflichten der Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 67/19

Verabschiedet auf der 44. Plenarsitzung am 29. November 2012, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit
138 Stimmen bei 9 Gegenstimmen und 41 Enthaltungen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/67/L.28
und Add.1, eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Argentinien, Aserbaidschan, Bahrain, Bangla-
desch, Belarus, Belize, Bolivien (Plurinationaler Staat), Brasilien, Brunei Darussalam, Chile, China, Demokratische
Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Dschibuti, Ecuador, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Indien, Indonesien, Irak, Island, Jemen, Jordanien, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Komoren, Kuba,
Kuwait, Libanon, Libyen, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Namibia, Nicaragua,
Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Peru, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Sri
Lanka, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Tadschikistan, Tunesien, Türkei, Uruguay, Ve-
nezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Staat Palästina.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentinien,
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahrain, Bangladesch, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plu-
rinationaler Staat), Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Dominica, Dominika-
nische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana,
Grenada, Griechenland, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Re-
publik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Ke-
nia, Kirgisistan, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Luxemburg, Malaysia,
Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neusee-
land, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Peru, Philippinen, Portugal, Russische Fö-
deration, Salomonen, Sambia, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sey-
chellen, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Südsudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Trinidad
und Tobago, Tschad, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivari-
sche Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Repu-
blik, Zypern.

Dagegen: Israel, Kanada, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Nauru, Palau, Panama,
Tschechische Republik, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Australien, Bahamas, Barbados, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, De-
mokratische Republik Kongo, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Fidschi, Gua-
temala, Haiti, Kamerun, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malawi, Monaco, Mongolei, Montenegro, Niederlan-
de, Papua-Neuguinea, Paraguay, Polen, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Samoa, San Mari-
no, Singapur, Slowakei, Slowenien, Togo, Tonga, Ungarn, Vanuatu, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland.




